
 

 

 

Waldfonds Maßnahme 4: Errichtung von 
Nass- und Trockenlagern für Schadholz 

Die Ziele der Maßnahme sind: rasche Abfuhr von Schadholz aus dem Wald zur 
Verhinderung der weiteren Ausbreitung von Forstschädlingen sowie Sicherung der 
Holzqualität. 

Was wird gefördert? 

Eine anteilige Förderung im Rahmen der Maßnahme 4 wird unter anderem gewährt für: 

• Investitionen in infrastrukturelle Einrichtungen für Nass- oder Trockenholzlagerplätze 
• Transport und Manipulation des Schadholzes zu und von den Nass- oder 

Trockenlagern 
• Konzepte und Machbarkeitsstudien betreffend Schadholzlogistik 

Wer wird gefördert? 

Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 
(ausgenommen Förderungsgegenstand „Konzepte und Machbarkeitsstudien betreffend 
Schadholzlogistik“), Waldbesitzervereinigungen, Agrargemeinschaften, Körperschaften 
und Anstalten öffentlichen Rechts, Genossenschaften sowie Zusammenschlüsse dieser 
genannten Förderungswerber 

Wo kann die Förderung beantragt werden? 

Die Antragstellung erfolgt online. Mit einem Klick auf das entsprechende Bundesland 
gelangen Sie zur Website, wo Sie Ihren Antrag auf Förderung aus dem Waldfonds stellen 
können: 
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• Burgenland 
• Kärnten 
• Niederösterreich 
• Oberösterreich 
• Salzburg 
• Steiermark 
• Tirol 
• Vorarlberg 
• Wien 
 
ACHTUNG: Falls Sie einen Antrag stellen möchten und noch nicht über eine Betriebs- oder 
Klientennummer verfügen:  

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe wenden sich zunächst an die STATISTIK AUSTRIA 
und registrieren sich anschließend bei eAMA. 

Sonstige Förderungswerber können die Klientennummer mittels Formular 
„Stammdatenerhebungsblatt für die Erstzuweisung einer Klientennummer“ beantragen. 
Dieses finden Sie im Downloadbereich. Das ausgefüllte Formulare senden Sie bitte an 
std@ama.gv.at. Darüber hinaus wird Ihnen das Formular im Rahmen der Online-
Antragstellung zur Verfügung gestellt. Anschließend kann die Registrierung bei eAMA 
erfolgen. 

Welche Förderungsvoraussetzungen müssen erfüllt sein?  

Nachweis aller erforderlichen rechtlichen Bewilligungen und Genehmigungen 
(Forstgesetz, Wasserrecht, Naturschutzbestimmungen der Länder, etc.) müssen vorgelegt 
werden. 

Vorhaben zur Errichtung von Holzlagerplätzen sind auf deren Zweckmäßigkeit zu prüfen. 
Die Errichtung der Lagerplätze erfolgt vorrangig auf versiegelten Flächen, beispielsweise 
auf aufgelassenen Industrieflächen. 

Vorhaben werden nur gefördert, wenn für die konkrete geplante Aktivität keine 
Förderung aus anderen öffentlichen Mitteln genehmigt wurde.  

http://www.burgenland.at/foerderungen/
http://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Amt-der-Kaerntner-Landesregierung/Abteilung-10/Foerderungen
http://www.noe.gv.at/noe/Forstwirtschaft/Forstwirtschaft.html
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/foerderung_LFW.htm
http://www.salzburg.gv.at/agrarwald_/Seiten/foerderungen_lf.aspx
http://www.wald.steiermark.at/
https://www.tirol.gv.at/umwelt/wald/foerderung/waldfonds/#%3A~%3Atext%3DDer%20Waldfonds%20umfasst%20ein%20Investitionsvolumen%2Czu%20diesen%20Investitionspaket%20des%20Bundes.
http://www.vorarlberg.at/at.gv.wien.vlbg.portal/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/forstliche-foerderung-oesterreichischer-bundeswaldfonds?article_id=766646
http://www.wien.gv.at/umwelt/wasserrecht/
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/land_und_forstwirtschaftliches_register/index.html
https://services.ama.at/servlet/registrieren
mailto:std@ama.gv.at
https://services.ama.at/servlet/registrieren
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Die Vorlage von einschlägigen Informationen über die nachhaltige Waldbewirtschaftung 
aus einem Waldbewirtschaftungsplan oder einem gleichwertigen Instrument für Betriebe 
ab 100 Hektar Waldfläche hinsichtlich der Förderungsgegenstände „Investitionen in 
infrastrukturelle Einrichtungen für Nass- oder Trockenholzlagerplätze“ und „Transport und 
Manipulation des Schadholzes zu und von den Nass- oder Trockenlagern“ ist erforderlich. 

Beispiel:  

Frau Mayer bewirtschaftet eine zwei Hektar große Waldfläche in Niederösterreich. 
Aufgrund des extremen Borkenkäferbefalls ist in ihrem Wald Schadholz im Ausmaß von 
150 Festmetern angefallen. Um die Ausbreitung des Borkenkäfers zu verhindern, plant sie 
die rasche Abfuhr des Schadholzes aus dem Wald. Derzeit besteht keine direkte 
Absatzmöglichkeit über ein Sägewerk. In der Region wird von einem großen 
Forstunternehmen ein behördlich genehmigtes Trockenlager betrieben. Über die 
bestehenden Förderungsmöglichkeiten wird sie vom zuständigen Bezirksförster beraten. 
Sie stellt nun mit dessen Unterstützung einen Online-Antrag für die Förderung des An- und 
Abtransports zu diesem Zwischenlagerplatz. Nachdem die Bewilligende Stelle den Antrag 
geprüft und genehmigt hat, und Frau Mayer die entsprechenden Nachweise für das 
Vorhaben erbracht hat, wird ihr anhand der Standardkosten und des entsprechenden 
Förderungssatzes die Förderung in Höhe von 1.020 Euro gewährt und durch die AMA 
ausbezahlt.  

Weitere Informationen:  

Bei Interesse finden Sie nähere Details in der Sonderrichtlinie Waldfonds.  
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